
9. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Mansfeld- Südharz 
(Abfallgebührensatzung - AbfGS) vom 17.12.2014 

 

Der Kreistag des Landkreises Mansfeld-Südharz hat auf der Grundlage des § 8 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. 
LSA 2014, 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2025 (GVBl. LSA S. 
410) und der §§ 17 und 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 
S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
56) geändert worden ist, in Verbindung mit §§ 3 und 4 Abfallgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (AbfG LSA) vom 01.02.2010 (GVBl. LSA S. 44), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 10.12.2015 (GVBl. LSA S. 610) sowie §§ 1, 2 und 5 
Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13.12.1996 
(GVBl. LSA 1996, 405), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. 
Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) in seiner Sitzung am 10.12.2025 folgende „9. 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 
die Abfallentsorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz (Abfallgebührensatzung - 
AbfGS) vom 17.12.2014“ beschlossen. 

 

Artikel 1 

Die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung im 
Landkreis Mansfeld-Südharz (Abfallgebührensatzung - AbfGS) vom 17.12.2014, 
zuletzt geändert durch die 8. Satzung zur Änderung der „Satzung über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz 
(Abfallgebührensatzung - AbfGS)“ vom 11.12.2024, wird wie folgt geändert: 

 

1. 

In § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 wird „1,84“ ersetzt durch: 

„2,31“ 

und „22,08“ ersetzt durch: 

„27,72“. 

2. 

In § 2 Abs. 3 Satz 3 wird „9,37“ ersetzt durch: 

„10,49“ 

und „112,44“ ersetzt durch: 

„125,88“. 



3. 

§ 2 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Gebühr für eine zusätzliche Entleerung von Restabfallbehältern nach § 30 Abs. 
1 (letzter Satz) AbfS bzw. auf Antrag als Ausnahmetatbestand gemäß § 31 Abs. 9 
Satz 2 AbfS bemisst sich nach der Anzahl der Entleerungen und beträgt pro 
Entleerung für: 

1. Restabfallbehälter mit 80 l Füllraum: 16,08 € 

2. Restabfallbehälter mit 120 l Füllraum: 17,69 € 

3. Restabfallbehälter mit 240 l Füllraum: 22,53 € 

4. Restabfallbehälter mit 660 l Füllraum: 45,41 € 

5. Restabfallbehälter mit 770 l Füllraum: 49,85 € 

6. Restabfallbehälter mit 1.100 l Füllraum: 63,15 €“ 

4. 

In § 2 Abs. 6 Nr. 1 wird „54,36“ ersetzt durch: 

„49,80“. 

5. 

In § 2 Abs. 6 Nr. 2 wird „108,72“ ersetzt durch: 

„99,60“. 

6. 

In § 2 Abs. 7 wird „3,00“ ersetzt durch: 

„3,50“. 

7. 

In § 2 Abs. 9 Nr. 9.1 Satz 4 wird „55,00“ ersetzt durch: 

„56,00“. 

8. 

In § 2 Abs. 9 Nr. 9.3 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Gebühr für Banderolen beträgt 2,50 €/Stück und für 60 l-Grünabfallsäcke 
1,50 €/Stück.“ 

  



9. 

In § 17 wird als Satz 11 neu eingefügt: 

„Die 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz 
(Abfallgebührensatzung-AbfGS) tritt am 01.01.2026 in Kraft.“ 

10. 

Anlage 1 zu dieser Änderungssatzung ist Bestandteil dieser Änderungssatzung und 
ersetzt Anlage 1 zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Abfallentsorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz (Abfallgebührensatzung - AbfGS). 

11. 

Anlage 2 zu dieser Änderungssatzung ist Bestandteil dieser Änderungssatzung und 
ersetzt Anlage 2 zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Abfallentsorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz (Abfallgebührensatzung - AbfGS). 

12. 

Anlage 3 zu dieser Änderungssatzung ist Bestandteil dieser Änderungssatzung und 
ersetzt Anlage 4 zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Abfallentsorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz (Abfallgebührensatzung - AbfGS). 

13. 

Anlage 4 zu dieser Änderungssatzung ist Bestandteil dieser Änderungssatzung und 
ersetzt Anlage 5 zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Abfallentsorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz (Abfallgebührensatzung - AbfGS). 

  



Artikel 2 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

 

Sangerhausen, 11.12.2025 

 

____________________________   Siegel 

André Schröder 

Landrat 

 

 

Ausgefertigt, 11.12.2025 

 

____________________________   Siegel 

André Schröder 

Landrat 

 



Anlage 1 zur 9. Satzung zur Änderung der "Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz 

(Abfallgebührensatzung - AbfGS)" v. 17.12.2014
Behälterbezogene Gebühren für Wohngrundstücke Anlage 1

(gültig ab 01.01.2026)

Die Grundgebühr je Person beträgt: 27,72 €        jährlich

2,31 €          monatlich

Behältertyp Entleerungsintervall monatlich jährlich monatlich jährlich monatlich jährlich

1 2 3 4 5 6 7 8

MGB 80 Liter 2-wöchentlich           3,11 €         37,32 €        6,65 €                   79,80 €           9,76 €       117,12 € 

4-wöchentlich           3,11 €         37,32 €        3,32 €                   39,84 €           6,43 €         77,16 € 

6-wöchentlich           3,11 €         37,32 €        2,30 €                   27,60 €           5,41 €         64,92 € 

8-wöchentlich           3,11 €         37,32 €        1,79 €                   21,48 €           4,90 €         58,80 € 

MGB 120 Liter 2-wöchentlich           4,67 €         56,04 €        9,98 €                 119,76 €         14,65 €       175,80 € 

4-wöchentlich           4,67 €         56,04 €        4,99 €                   59,88 €           9,66 €       115,92 € 

MGB 240 Liter wöchentlich einmalig 1)           9,35 €       112,20 €      39,92 €                 479,04 €         49,27 €       591,24 € 

2-wöchentlich           9,35 €       112,20 €      19,96 €                 239,52 €         29,31 €       351,72 € 

4-wöchentlich           9,35 €       112,20 €        9,98 €                 119,76 €         19,33 €       231,96 € 

MGB 660 Liter wöchentlich einmalig 1)         25,72 €       308,64 €    109,82 €              1.317,84 €       135,54 €    1.626,48 € 

2-wöchentlich         25,72 €       308,64 €      54,91 €                 658,92 €         80,63 €       967,56 € 

4-wöchentlich         25,72 €       308,64 €      27,45 €                 329,40 €         53,17 €       638,04 € 

MGB 770 Liter wöchentlich einmalig 1)         30,01 €       360,12 €    128,12 €              1.537,44 €       158,13 €    1.897,56 € 

2-wöchentlich         30,01 €       360,12 €      64,06 €                 768,72 €         94,07 €    1.128,84 € 

4-wöchentlich         30,01 €       360,12 €      32,03 €                 384,36 €         62,04 €       744,48 € 

MGB 1100 Liter wöchentlich zweimalig  1)         42,87 €       514,44 €    366,04 €              4.392,48 €       408,91 €    4.906,92 € 

wöchentlich einmalig 1)         42,87 €       514,44 €    183,02 €              2.196,24 €       225,89 €    2.710,68 € 

2-wöchentlich         42,87 €       514,44 €      91,51 €              1.098,12 €       134,38 €    1.612,56 € 

4-wöchentlich         42,87 €       514,44 €      45,75 €                 549,00 €         88,62 €    1.063,44 € 

1) Bedarftarif

Behälterentleerungsgebühr Gesamtgebühr Behältergrundgebühr



Anlage 2 zur 9. Satzung zur Änderung der "Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

Abfallentsorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz (Abfallgebührensatzung - AbfGS)" v. 17.12.2014

Behältergebühren Gewerbe Anlage 2 

(gültig ab 01.01.2026)

Die Grundgebühr je angeschlossener gewerblicher Anfallstelle beträgt: 125,88 €      jährlich

10,49 €        monatlich

Behältertyp Entleerungsintervall

monatlich jährlich

1 2 3 4

MGB 80 Liter 2-wöchentlich        6,96 €                 83,52 € 

4-wöchentlich        3,48 €                 41,76 € 

6-wöchentlich        2,41 €                 28,92 € 

8-wöchentlich        1,87 €                 22,44 € 

MGB 120 Liter 2-wöchentlich      10,44 €               125,28 € 

4-wöchentlich        5,22 €                 62,64 € 

wöchentlich einmalig 1)      41,78 €               501,36 € 
2-wöchentlich      20,89 €               250,68 € 

4-wöchentlich      10,44 €               125,28 € 

wöchentlich einmalig 1)    114,93 €            1.379,16 € 

2-wöchentlich      57,46 €               689,52 € 

4-wöchentlich      28,73 €               344,76 € 

MGB 1100 Liter wöchentlich zweimalig 1)    383,12 €            4.597,44 € 

wöchentlich einmalig 1)    191,56 €            2.298,72 € 

2-wöchentlich      95,78 €            1.149,36 € 

4-wöchentlich      47,89 €               574,68 € 

1) Bedarfstarif

MGB 240 Liter

MGB 660 Liter

Behältergebühr



Anlage 3 zur  9. Satzung zur Änderung der "Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis 

Mansfeld-Südharz (Abfallgebührensatzung- AbfGS)" v. 17.12.2014

Anlage 4

Gebühren für die Direktannahme von Abfallarten auf den Wertstoffhöfen

(gültig ab 01.01.2026)

AVV - Nr. Beschreibung der 

Abfallart

Gebühr Stücktarif Volumentarif 
1)

Pauschaltarif 
1) 

Kleinmenge

Pauschaltarif 
1) 

Kleinstmenge
1 m³ pro 0,5 m³ pro 10 Liter

20 03 07 Sperrmüll aus Haushalten

 (kostenfrei) mit 

Kartenkontingentu

nd -nachweis

-  €                     -  €                  -  €                  

20 01 39
 2) Gemischte Kunststoffe 0,00 €/Mg -  €                     -  €                  -  €                  

20 03 07 Sperrmüll  gegen Gebühr 173,00 €/Mg 23,00 €                 11,50 €               0,23 €                 

20 01 38 Altholz bis Kat. II 120,00 €/Mg 14,00 €                 7,00 €                 0,14 €                 

17 09 04 Baumischabfälle 240,00 €/Mg 48,00 €                 24,00 €               0,48 €                 

17 01 07 Bauschutt 40,00 €/Mg 18,00 €                 9,00 €                 0,18 €                 

20 02 01
Grünabfälle (lose) gegen 

Gebühr 
65,00 €/Mg 7,00 €                   3,50 €                 0,70 €                 

20 01 40 Schrott
kostenlose 

Annahme

20 01 01 Papier/Pappe/Karton
kostenlose 

Annahme

Elektroaltgeräte 
kostenlose 

Annahme

16 01 03
 5) PKW-Reifen ohne Felge 5,50 €/Stück

16 01 03
 5) PKW-Reifen mit Felge 11,00 €/Stück

17 02 03 
3) PVC Fenster u. Türen 15,40 € pro 100kg

17 02 04*
 3) Holzfenster und Türen 27,00 € pro 100kg 32,00 €                 16,00 €               

17 06 03*
 3) mineralische Dämmung 85,00 € pro 100kg 102,00 €               51,00 €               

17 06 05* 
3),4) asbesthaltige Baustoffe 

staubdicht verpackt
64,50 € pro 100kg

Asbestzementplatte 

staubdicht verpackt
21,50 €/Stück

BigBag zur Verpackung 

(für max. 3 Stück ) 

Asbestzementplatten

12,00 €/Stück

17 08 02
 3) Gipsbaustoffe 20,00 € pro 100kg

17 09 03* 
3),4) Teerpappe mit und ohne 

Fasern
76,50 € pro 100kg

20 01 02 Flachglas 8,40 € pro 100kg

20 01 11 Alttextilien 1,20 € /Sack

1) 
Ist eine Verwiegung zeitweise oder aus technischen Gründen nicht möglich, wird 

    nach Volumentarif bzw. Pauschaltarifen des angelieferten Abfalls abgerechnet.
2) 

Annahme auf den WSH Sangerhausen und Unterrißdorf 
3) 

Annahme ausschließlich auf dem WSH Sangerhausen möglich
4)  

Annahme nur an festgelegten Tagen
5)  

LKW-/Traktor-Reifen werden nicht angenommem, da nicht haushaltsüblich.

17 06 05* 
3),4)



Anlage 4 zur 9. Satzung zur Änderung der "Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis 

Mansfeld-Südharz (Abfallgebührensatzung - AbfGS)" v. 17.12.2014

Anlage 5
Gebühren für Sonderabfallkleinmengen aus anderen Herkunftsbereichen
(gültig ab 01.01.2023)

Bezeichnung Gesamtkosten /            

Gesamtgebühr                                                 

in €/kg

Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind (AVV 15 01 10*)
1,69

Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g. ), Wischtücher 

und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stöffe verunreinigt sind                                                   

(AVV 15 02 02*)

1,13

Gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen 

bestehen oder solche enthalten (AVV 16 05 07*)
5,80

Gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen 

bestehen oder solche enthalten (AVV 16 05 08*)
5,80

Lösemittel (AVV 20 01 13*) 1,32

Säuren (AVV 20 01 14*) 2,06

Laugen (AVV 20 01 15*) 2,06

Fotochemikalien (AVV 20 01 17*) 2,06

Pestizide (AVV 20 01 19*) 3,35

Andere quecksilberhaltige Abfälle (AVV 20 01 21*) außer 

Leuchtstoffröhren und and. Gasentladungslampen
33,07

Öle und Fette ( AVV 20 01 26*) 1,13

Farbe, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe 

enthalten (AVV 20 01 27*)
1,53

Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten (AVV 20 01 29*) 2,06

Arzeneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen                                

(AVV 20 01 32)
1,13

Anfahrtgebühren für die Sammlung von Problemstoffen
aus anderen Herkunftsbereichen mit dem Schadstoffmobil

Bezeichnung Gesamtgebühr

Einzelner Abruf eines Transportfahrzeuges (max. 2 Stunden) 510,00 €/Vorgang

Andere, hier nicht genannte , gefährliche Abfälle werden auf gesonderte vorherige Anfrage gegen Nachweis der 

Transport- und Entsorgungskosten entsorgt.

Andere, hier nicht genannte, schadstoffhaltige Kleinmengen werden nach gesonderter vorheriger Anfrage entsorgt. 

Die Gebühr errechnet sich aus den nachgewiesenen Kosten für Konfektionierung, Transport und Endentsorgung 

zuzüglich einer Verwaltungsgebühr (§ 6 Abs. 4 AbfGS).


